
Straßenwärter/in
Ausbildung



Der Beruf

Der Straßenwärter gilt von seinem Aufgabenbereich her zu den ältesten Berufen, 

denn ein leistungsfähiges Straßennetz war für alle Kulturen von großer Bedeutung.

Der Beruf des Straßenwärters wurde im Jahre 1968 als Ausbildungsberuf 

anerkannt und wird seitdem in einer 3 jährigen dualen Ausbildung angeboten.

Der Straßenwärter ist eine ausgebildete Fachkraft, die für den verkehrssicheren 

Betrieb und Unterhalt von Straßen und Wegen verantwortlich ist.

Sie sind als Facharbeiter in den Straßen- und Autobahnmeistereien oder in den 

Bauhöfen der Kommunen beschäftigt.
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Aufbau der Ausbildung

▪ Beginn 01. August eines jeden Jahres

▪ Dauer: 3 Jahre

▪ fachpraktische Ausbildung beim Kreisbauhof

▪ schulische Ausbildung: 

▪ Berufskolleg Ulrepforte in Köln

▪ überbetriebliche Ausbildung in Kempen und Kerpen 

https://www.strassen.nrw.de/de/partner/arbeitshilfen-unterlagen/zustaendige-

stelle-strassenwaerter-ausbildung/ueberbetriebliche-ausbildung.html

▪ Zwischenprüfung im Februar des 2. Ausbildungsjahres

▪ Abschlussprüfung: schriftlich, mündlich und praktisch
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In der Berufsschule

In der Berufsschule werden die theoretischen Grundlagen für das Fachwissen im 

breitgefächerten Arbeitsspektrum eines Straßenwärters vermittelt.

Der berufsbezogene Bereich wird in folgenden Fächern abgebildet:

Wirtschafts- und Betriebslehre, Bauwerksinstandhaltung, 

Verkehrsflächeninstandhaltung, Straßenverkehrssicherheit.

Der berufsübergreifende Bereich wird in folgenden Fächern abgebildet:

Deutsch/Kommunikation, Religionslehre, Sport/Gesundheitsförderung, 

Politik/Gesellschaftslehre
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Zugangsvoraussetzungen

▪ Schulische Voraussetzungen: mind. Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder ein 

als gleichwertig anerkannter Bildungsstand 

▪ Sonstige Voraussetzungen: Die Bewerber/innen haben vor ihrer Einstellung ihre 

gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis eines Betriebsarztes nachzuweisen. 

▪ Bei Vertragsabschluss ist eine Einverständniserklärung des/der gesetzlichen 

Vertreter/s erforderlich, sofern der/die Bewerber/in noch nicht volljährig ist.
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Das solltest Du mitbringen:

▪ Für den Beruf des Straßenwärters ist eine gute Auffassungsgabe, ein 

mathematisches und technisches Verständnis sowie handwerkliches Geschick 

von Vorteil. 

▪ Teamfähigkeit und Flexibilität sind in diesem Beruf unerlässlich. 

▪ Die gesundheitliche Eignung zum Erwerb der Führerscheinklasse CE ist 

Voraussetzung für die Einstellung, da der Erwerb dieses Führerscheins fester 

Bestandteil der Ausbildung ist. 
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Der Kreis bietet Dir: 
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Und die Bezahlung?

TVAöD BBiG Entgelt (brutto)

1. Ausbildungsjahr 1.218,26 €

2. Ausbildungsjahr 1.268,20 €

3. Ausbildungsjahr 1.314,02 €
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Nach der Ausbildung
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Interesse, Teil unseres Teams zu werden? 

Sende Deine aussagekräftige Bewerbung 

an:

Ausbildung@kreis-heinsberg.de

oder postalisch

Kreisverwaltung Heinsberg

Haupt- und Personalamt

Valkenburger Str. 45

52525 Heinsberg
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Ansprechpartner

Ausbildungsleitung

Frau Dahlmanns

Tel. 02452 / 13 10 12

Ausbildung@Kreis-Heinsberg.de

Amtsleitung

Herr Steigner

Tel. 02452 / 13 10 01

Frank.Steigner@Kreis-Heinsberg.de
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